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2723. Nutzungsplanung Rafz (Änderung)
Die Gemeindeversammlung Rafz beschloss am 28. Mai 1990 eine Ände
rung der Bau- und Zonenordnung sowie des Zonenpians. Gegen diesen
Beschluss wurden keine Rechtsmittel eingelegt. Die Änderung umfasst
die Schaffung einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in emp
findlicher Lage und die Umzonung eines Grundstückteils im Gebiet
Strässier in diese Zone sowie die Zuweisung des bisher in der Landwirt
schaftszone gelegenen, weitgehend überbauten Teils des Grundstücks
Kat.-Nr. 5169 im Gebiet Riet in die Einfamilienhauszone El E. Die Vor
lage ist recht- und zweckmässig.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Die von der Gemeindeversammlung Rafz am 28. Mai 1990 be
schlossenen Änderungen der Bau- und Zonenordnung sowie des Zonen-
plans werden genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Rafz, 8197 Rafz (unter Beilage je
eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars der Bau
ordnungs- und Zonenpianänderungen), die Kanzlei der Baurekurskom
missionen, das Verwaltungsgericht sowie an die Direktion der öffent
lichen Bauten.

Zürich, den 15. August 1990

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

i. V.
Hirschi


